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Vorwort des Bürgermeisters
Viele Bremervörder erinnern sich sicherlich 
noch an die Schließung der Vörde Kaserne im 
Jahr 2003. Trotz vielfältiger Proteste musste die 
Stadt damals akzeptieren, dass die seit Anfang 
der 1970er- Jahre zu Bremervörde gehörende 
Kaserne mit seinen rd. 800 Dienstposten und 
den durchweg guten Beziehungen zu den Sol-
daten geschlossen wird. Erhebliche wirtschaft-
liche Nachteile, enorme Kaufkraftverluste und 
die Aussicht auf eine eher schwierige Kompen-
sation des Verlustes des Kasernenstandortes 
bewegten die Stadt mit großer Sorge. 

Sehr schnell wurde das Thema „Konversion 
der Vörde Kaserne“ zur wichtigsten Aufgabe 
im Rathaus. Wir standen vor der Frage, wie 
eine für Bremervörde sinnvolle und zukunfts-
sichere Folgenutzung auf dem rund 18 Hektar 
großen Gelände geplant und umgesetzt wer-
den konnte.

Mehrere Ideen und Konzepte, wie die „Cam-
pus-Planung“ sowie die Ansiedlung einer  
Feuerwehrschule ließen sich nicht realisieren. 
So bot sich im Jahr 2005 die Entwicklung eines 
Gewerbegebietes als die einzige noch verblie-
bende Nutzungsalternative an. Anfang 2006 
gab es die erste Absichtserklärung der nieder-
sächsischen Landesregierung, in Bremervörde 
eine neue Justizvollzugsanstalt zu errichten. 
Bereits im November 2006 beschloss der Rat, 
das JVA-Vorhaben zu unterstützen, das Ka-
sernengelände vom Bund zu erwerben und 
anschließend dem Land kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen. Parallel mit der Unterstützung 
der JVA-Ansiedlungsabsicht wurde von uns 
geprüft, ob und welche Fördermöglichkeiten 
ausgeschöpft werden können, die eine Ent-
wicklung auch der restlichen Kasernenfläche 
unter Berücksichtigung gesamtstädtischer  
Ziele forcieren sollte.

Hier bot sich das im Jahr 2006 von der Bun-
desregierung aufgelegte Städtebauförderungs-
programm „Stadtumbau West“ an, mit dem der 
Bund gemeinsam mit den alten Bundesländern 
besonders die vom militärischen Strukturwan-
del betroffenen Kommunen finanzielle Mittel 

zur Verfügung stellte. Auf der Grundlage des 
daraufhin vom Rat im Jahr 2008 beschlosse-
nen integrierten städtebaulichen Entwicklungs-
konzeptes konnte das Land Niedersachsen die 
Stadt Bremervörde bereits mit Wirkung vom 
01. Januar 2009 mit dem Stadtumbaugebiet 
„Vörde Kaserne“ in das Städtebauförderungs-
programm aufnehmen.

Damit war die Voraussetzung geschaffen, die 
nicht nur aus städtebaulicher Sicht unbefriedi-
gende Situation des immer mehr verfallenden 
Kasernengeländes nachhaltig zu verbessern, 
da die notwendigen Veränderungen zu zwei 
Dritteln vom Bund und vom Land finanziert 
werden konnten.

Mittlerweile ist die Justizvollzugsanstalt in Be-
trieb und die städtebauliche Sanierungsmaß-
nahme abgeschlossen. Diese Abschlussdoku-
mentation wirft einen letzten Blick zurück auf 
die vergangenen Jahre und die unternomme-
nen planerischen und finanziellen Anstrengun-
gen, um  mit den Mitteln des Stadtumbaus die 
Ansiedlung eines attraktiven Gewerbeparks 
auf den Flächen der ehemaligen Kaserne vor-
zubereiten. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre, 

Ihr

Detlev Fischer

Bürgermeister
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Hintergrund
Die Aufgabe des Bundeswehrstandortes im 
Jahr 2003 und der damit einhergehende dro-
hende Verfall der Kasernengebäude stellte die 
Stadt Bremervörde vor die Herausforderung, 
für die Flächen am westlichen Stadteingang 
neue Nutzungsmöglichkeiten zu finden. Durch 
die Aufnahme in die Städtebauförderung konn-
te dieser Problemstellung begegnet und das 
Gelände für die Ansiedlung eines Gewerbe-
parks vorbereitet werden. 

Mit der Mittelaufstockung für die Programm-
komponente Stadtumbau West reagierte die 
Bundesregierung im Jahr 2006 auf die Folgen 
des militärischen Strukturwandels für betrof-
fene Kommunen. 2008 beschloss der Rat der 
Stadt Bremervörde das integrierte städtebauli-
che Entwicklungskonzept als Vorbereitung für 
den Stadtumbau-Prozess. 

Das rd. 17,2 ha große Gelände der Vörde Ka-
serne wurde hierbei als eins von zwei Entwick-
lungsgebieten identifiziert. Es sollte nach den 
folgenden Leitzielen entwickelt werden: 
• Das Gelände der ehemaligen Vörde Kaser-

ne soll Nutzungen zugeführt werden, die im 
gesamtstädtischen Kontext bedarfsgerecht 
und dem Standort angemessen sind. 

• Es soll eine nachhaltige Umnutzung erfolgen, 
die zur Stärkung des Standortes Bremervör-
de beiträgt. Dazu sollen die Potenziale des 
Standortes genutzt und durch geeignete 
Maßnahmen weiterentwickelt werden. 

Auf Grundlage dieser Zielrichtung wurde ein 
Antrag zur Aufnahme in das Städtebauförde-
rungsprogramm Stadtumbau West gestellt. Die 
Programmaufnahme wurde 2009 vom Land 
Niedersachsen bestätigt. 

Infobox: Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West  

Mit dem Bund-Länder-Programm Stadtumbau West will der Bund die 
Städte in den alten Ländern dabei unterstützen, sich frühzeitig auf die 
notwendigen Anpassungsprozesse einzustellen. Ziel ist die Herstel-
lung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen auf der Grundlage von 
städtebaulichen Entwicklungskonzepten. Die Vermeidung drohender 
oder die Behebung bestehender städtebaulicher Funktionsverluste 
stehen dabei im Mittelpunkt der Konzepte und ihrer Umsetzung auf 
kommunaler Ebene.

Ziele

• Stabilisierung von Stadtteilen durch Rückbau und Entwicklung

• Stabilisierung der sozialen Infrastruktur

• Bestandserneuerung

• Reduzierung der Inanspruchnahme von Flächen zu Siedlungszwecken

• Unterstützung von Projekten und Initiativen, die die Kinder- und Familienfreundlichkeit 
von Städten erhöhen

• Erhaltung und Entwicklung städtebaulicher und architektonischer Qualität und damit der 
Baukultur

• Flächenaktivierung als Mobilisierung von Brachflächen vorrangig vor Neuausweisungen

• Entwicklung nachhaltiger, dem Klimaschutz und der Klimaanpassung dienender Nach- 
oder Zwischennutzungen für brach liegende Fläche
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Wesermünder Straße / Waldstraße
Nord: Funktionsverluste, Leerstand, Brachen 
und vernachlässigte Bausubstanz 
Süd: nicht adäquate Nutzungsart und -dichte 

Sanierungsgebiet Innenstadt 3
Leerstand, Funktionsverluste

Neues Feld
zunehmender Wohnungsleerstand, 
drohende Benachteiligung durch 
soziale Mißstände

Ehemalige Vörde- Kaserne 
Funktionsverlust, Leerstand, Verfall

Gnarrenburger Straße
zunehmender Wohnungsleerstand, 
Gebäudeverfall, drohende Benachteiligung 
durch soziale Mißstände

Buchenstr. / Neue Str. / Großer Platz
zunehmender Leerstand, drohende
Funktionsverluste

Konsolidierte Gebiete: wenig 
oder kein Leerstand, kein 
besonderer Handlungsbedarf

festgelegtes Sanierungsgebiet, 
Gebiet mit erheblichem 
Handlungsbedarf

vorhandene Funktionsverluste, 
Leerstand, erheblicher 
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(Untersuchungsgebiete)

Gebiete, in denen Leerstand 
und Funktionsverluste drohen  
(Beobachtungsgebiete) 
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Abb. 1  Lage der Vörde 
Kaserne am westlichen 
Stadtrand 

Abb. 2  Entwicklungsberei-
che Stadtumbau West  
(A Vörde Kaserne, B Wes-
terende)
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Bestandsanalyse des Untersuchungsgebietes 

Lage und Bedeutung des Gebietes im Stadtgefüge 
Die ehemalige Vörde-Kaserne befindet sich im Nordwesten der Bre-
mervörder Kernstadt. Sie grenzt unmittelbar nördlich an die B 71/74 
(Wesermünder Straße) an, die Bremervörde mit Bremerhaven und 
Bremen verbindet.  

Lage im Nordwesten der Stadt 

Das Umfeld ist gewerblich geprägt. In diesem Bereich hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten großflächig die gewerblich-industrielle Ent-
wicklung Bremervördes vollzogen. So schließen im Westen, Süden 
und Osten – dort zum Teil noch ungenutzt - Gewerbeflächen an das 
Untersuchungsgebiet an. Im Norden grenzt die Fläche an die freie 
Landschaft.

Umfeld gewerblich geprägt 

Durch die abgegrenzte Insellage innerhalb der Gewerbegebiete sowie 
die Entfernung zur Innenstadt ist die ehemalige Kaserne wenig in das 
Stadtgefüge integriert. Die Lage an der Bundesstraße macht sie als 
städtebauliche Einheit im Stadtgefüge wiederum relativ präsent. Die 
Fläche wird durch die hohe Einzäunung und den eigenen Charakter 
der Gebäudestruktur als eigenständiger Strukturbereich in gewerbli-
cher Umgebung wahrgenommen. 

Wenig integriert, eigenständiger 
Strukturbereich 

Schrägaufnahme mit markiertem 
Kasernengelände 

Abb. 3 (oben) Luftbild ehemalige Vörde Kaserne 

Abb. 4  (unten) Nutzungsstruktur ehemalige Vörde Kaserne 

Rückblick in Bildern



Seite 7

Abb. 5 Eindrücke vom Gelände der Vörde Kaserne nach dem Leerzug und bei der Beräumung
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Ausgangssituation 
Die Gebäude der Kaserne wurden in den 
1970er Jahre errichtet. Neben Wohnunterbrin-
gungen und Verwaltungsgebäuden wurden 
Garagen, Werkstätten und eine Tankstelle ge-
baut. Ein Offizierskasino sowie Mannschafts-
gebäude mit Park-, Sport und einem Exerzier-
platz gehörten ebenfalls zum Gelände. 2003 
wurde der Standort aufgegeben. 

Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchun-
gen wurde der Zustand der Gebäude sowie 
ihre Eignung für eine Nachnutzung überprüft. 
Sowohl für eine Wohnnutzung als auch für 
eine gewerbliche Nutzung des gesamten Are-
als konnte aufgrund der Standortbedingungen, 
der hohen Umbaukosten und mit Blick auf die 
geringe örtliche Nachfragesituation keine rea-
listische Perspektive entwickelt werden. 

Nach verschiedenen Konzept- und Ansied-
lungsideen konkretisierte sich das Vorhaben 
des Landes Niedersachsen, auf dem Gelände 
eine Justizvollzugsanstalt (JVA) anzusiedeln. 
Etwa zwei Drittel des Kasernengeländes wur-
den mit der JVA belegt. Die ehemaligen Kaser-
nengebäude konnten dabei nicht erhalten wer-
den. Sie wurden 2011 abgerissen und durch 
die neue JVA mit ihren Außenanlagen ersetzt. 
Die für eine Nachnutzung verbliebenen 6,4 ha 
sollten im Rahmen des Stadtumbau West ent-
wickelt werden. 

Die Lage an einer übergeordneten Hauptver-
kehrsstraße in einem gewerblich geprägten 
Umfeld führte zu der Entscheidung, die posi-
tiven Standortpotentiale zur Entwicklung eines 
Gewerbeparks entlang der Wesermünder Stra-
ße zu nutzen. Um diese Konversion auf den 
Weg zu bringen, wurde das Stadtumbaugebiet 
„Vörde Kaserne“ per Ratsbeschluss festgelegt.

Abb. 6  Fläche der JVA

Städtebauliches Entwicklungskonzept Stadtumbau West   Stadt Bremervörde 
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den Standort nachhaltig stärken 

• Die Belegung des größten Flächenanteils durch die JVA stellt 
eine erhebliche Chance für die Umnutzung des Geländes dar. 
Sie trägt zur Stärkung des Standortes Bremervörde bei und 
schafft Arbeitsplätze in der Stadt und der Region.  

• Auf den verbleibenden Flächen zwischen der B 71/74 und zu-
künftiger JVA können Gemeinbedarfseinrichtungen angesie-
delt werden. Konkrete Möglichkeiten ergeben sich beispiels-
weise aus den Problemlagen in der Innenstadt (Polizei, Amts-
gericht). 

• Die verbleibenden Flächen sind für Gewerbebetriebe geeig-
net. Konkrete Anfragen für eine Nachnutzung oder Neubau-
vorhaben auf dem Areal liegen von ortsansässigen Betrieben 
vor.  

Vorliegen städtebaulicher Missstände 
Voraussetzung für die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen ist 
das Vorliegen städtebaulicher Missstände im Untersuchungsgebiet. Es 
reicht auch aus, wenn die Missstände erst latent vorhanden sind; in 
diesem Falle kommen Sanierungsmaßnahmen in Betracht, um eine 
Verschlechterung zu verhindern. 

Sanierungsmaßnahmen: Vorlie-
gen städtebaulicher Missstände 

Der Begriff des städtebaulichen Missstandes wird in § 136 Abs. 2 Satz 
2 BauGB gesetzlich bestimmt. Städtebauliche Missstände liegen vor, 
wenn:  

„1. das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner 
sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm woh-
nenden oder arbeitenden Menschen nicht entspricht oder 

2. das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt 
ist, die ihm nach seiner Lage und Funktion obliegen“. 

Dabei werden zwei Arten von Missständen unterschieden, die sich 
jedoch im Untersuchungsgebiet überlagern können: 

• Substanzschwächen und 

• Funktionsschwächen. 

Stadtumbaugebiete beziehen sich gemäß §§ 171a und 171b BauGB 
auf Gebiete, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten 
betroffen sind. Dies ist beim Untersuchungsgebiet der Fall, da durch 
die Schließung der Kaserne und den Leerstand nicht nur eine Funkti-

Stadtumbaugebiete: Vorliegen 
erheblicher städtebaulicher 
Funktionsverluste 

Abb. 7  Fläche Stadtumbaugebiet
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Exkurs: Teilbereich JVA 
Der Hauptanteil der Fläche der ehemaligen 
Vörde Kaserne wurde durch die Errichtung 
der Justizvollzugsanstalt in eine neue Nutzung 
überführt. Die Gebäude der Kaserne wurden, 
ebenso wie befestigte Flächen und Straßen, 
zurückgebaut. Die westliche Zufahrt wurde zur 
Durchführbarkeit des Vorhabens bedarfsge-
recht ausgebaut. 

Die Finanzierung und der Betrieb der JVA wird 
im Rahmen einer Öffentlich-Privaten-Partner-
schaft zwischen dem Land Niedersachsen und 
einer privaten Beteiligungsgesellschaft sicher-
gestellt. Der Dienstbetrieb der ersten teilprivati-
sierten Justizvollzugsanstalt in Niedersachsen 
wurde 2013 aufgenommen. Etwa 150 Arbeits-
plätze wurden durch die Standortwahl nach 
Bremervörde gebracht. 
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A R C H I T E K T E N / G E N E R A L P L A N E R

Modellvorhaben ÖPP - JVA BREMERVÖRDE
10987654321 11 12

17.06.2010

Finales Angebot

A n l i e f e r h o f

Verwaltung

O f f e n e r  V o l l z u g

M a g i s t r a l e

H a u s  A

E

E
D

D

F

K ü c h e

P f o r t e

B e s u c h

G

S p o r t

V o r b e r e i c h / P a r k e n

I

IV

I

I

Schleuse Aufn.

Schleuse KFZ

I

Garage
I

I

I

II

IV

Gemeinsames Haus

S p o r t f l ä c h e n

Müll

RLT

C

E

Wartung

W e r k s t ä t t e

I

zu Haus E

Stp. offen

IV

H a u s  B

IV

IV

Zentrales
Pufferlager

Zentr.Versorgungs-

anlage

W e r k s t ä t t e

Wäsche

I

H

I

W e r k s t ä t t e

W
o h n e n

I

II

I

Lageplan  1 / 750,

Perspekt ive, Konzept

2

20 5010 100

± 0,00 = 10,40 üNN

Die Häuser im Einzelnen

Haus A/B— Wohngebäude

Die klare Ordnung der Funktionsbereiche prägt die Struktur der Wohnbauten.

Es wird ein modulart iges,  logisches System der Vol lzugsgruppen entwickel t ,  in der d ie

oberste Pr ior i tät  d ie Trennung und Abgeschlossenhei t  der e inzelnen Abtei lungen sind. Zwei

V-förmige Baukörper werden nördl ich der Haupterschl ießung nebeneinander gestel l t  und

über wettergeschützte Gänge an die Magistrale angebunden. Die Gebäudef igur formt in den

Zwischenräumen Höfe.

Das Dienstzimmer des Allgemeinen Vollzugsdienstes befindet sich jeweils im Zwickel der

einzelnen Gebäude und bietet somit dem Dienst habenden Beamten uneingeschränkte

Einsicht in je zwei Schließgänge, sowie eine optimale unmittelbare Anbindung an das

Treppenhaus und den Lift und somit zur Magistrale. Falls erforderl ich kann der 2. Zugang im

rückwärtigen Bereich des Dienstraumes über den Besprechungsraum für Zugriffe in beide

Richtungen genutzt werden. Während die oberen Geschosse ausschließlich Wohnnutzung

beinhalten, sind auf der Ebene E0 allgemeine Funktionen wie die Medizinische Abteilung

(Haus A) und die Zentralen Sonderflächen (Haus B) untergebracht. Die Flurenden sind in

allen Geschossen durch großzügige Verglasungen gestaltet und ermöglichen somit helle,

natürl ich belichtete Flurbereiche.

In unmittelbarer Zuordnung zu den jewei l igen Treppenhäusern sind Durchsuchungs-

schleusen für die Häuser mit den jeweil igen Abtei lungen angeordnet.

Über diese Erschließungspunkte wird auch die Essensversorgung der Haftgruppen über die

hier angeordneten Aufzüge eff izient real isiert werden.

Die Fassaden werden als manipulat ionsresistente glatte Fassaden mit farbig lasierter

Betonoberf läche real is iert .  Hier gibt es keine Vorsprünge, die als Kletterhi l fe wirken können.

Um ein Aufklettern über die Fenstergit ter wirkungsvol l  zu unterbinden, wird der geschlossene

Bereich zwischen Fenstersturz Ebene 0 und Brüstung Ebene 1 mit  1,50m überhöht geplant.

Haus C — „Gemeinsames Haus“

Im Haus C werden gemeinsame Nutzungen wie Ausbildung, Arbeitstherapie, die große Aula

und weitere Räume platziert.  Dieses zweigeschossige Haus stel l t  somit ein besonderes

Gebäude, einen Treffpunkt innerhalb der Anstalt ,  dar.

Ein eingezäunter Freibereich und eine Fluraufweitung vor dem Eingang des Hauses sorgen

für die nöt ige Bewegungsfläche bei Großveranstaltungen.

Haus D /E — Werkstätten, Küche und Pufferlager

D i e W e r k s t ä t t e n s i n d k l a r a u f g e t e i l t  i n d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n N u t z u n g e n

Unternehmerbetr iebe, Wäscherei,  Hauswerkstatt ,  Küche und Pufferlager. Der Wareneingang

findet ausschl ießl ich über die Kfz-Schleuse statt .  Unmittelbar dahinter befindet sich der

großzügig dimensionierte zentrale Anl ieferhof, von dem aus auf direktem Weg die Waren

verschoben werden. Kontrol l ierte Güter werden im Pufferlager zwischengelagert und von

dor t mi t te ls Stap ler oder K le in las ter über den süd l ichen Hof zu den jewei l igen

Funktionsbereichen verschoben (analog hierzu wird der Warenausgang real isiert).

Bedienstete sowie Arbeitende erschl ießen den Werkstattkomplex über die Magistrale — eine

Kreuzung mit dem Lieferverkehr ist folgl ich ausgeschossen.

Vis a Vis der Küche ist  die Mül lsort ierung und die Mül l lagerung untergebracht — ohne

Umwege kann die Entsorgung über die Kfz-Schleuse real is iert  werden. Mül l  aus den

H a f t h ä u s e r n k a n n o h n e S t ö r u n g d e s l a u f e n d e n P r o d u k t i o n s b e t r i e b e s ü b e r d i e

zwischengeschalteten Flure entsorgt werden. Diese Flure können u. a. im Bedarfsfal l  ein

schnel les Eingrei fen des SEK von Süden ermögl ichen.

Haus F — Pforte und Verwaltungsgebäude

Die Außenpforte mit funkt ional eng verknüpften Nutzungen ist als eingeschossiger

Baukörper das einzige Gebäude, das direkten Kontakt mir der Anstaltsmauer hat.  Hier

bef inden sich jegl iche sicherhei tsrelevanten Funkt ionen wie die Sicherhei tszentrale,

Schlüsselvertei lung, und Waffenkammer. Die Mauer ist  in diesem Bereich zusätzl ich

überhöht, um ein Überklettern zu vermeiden.

Von der Außenpforte wird der Zutr i t t  von Besuchern, Bediensteten und die Kfz-Schleuse

eingesehen und kontrol l iert .  Personenströme werden über separate Zugänge und Wege

entzerrt ,  so dass unerwünschte Überschneidungen vermieden werden.

Im Anschluss an das eingeschossige Pfortengebäude posit ioniert  s ich ein viergeschossiges

mult i funkt ionales Gebäude. Zentrale Funkt ionen der JVA werden hier beherbergt.  Im

Erdgeschoss bef inden s ich der Zu- und Abgangsbere ich und d ie Umkle iden der

Bediensteten. Funkt ional eng an den Zu- und Abgangsbereich angegl iedert  l iegt die Kammer

auf Ebene —1 unmittelbar darunter.  Im ersten Obergeschoss l iegt die Besuchsabtei lung und

darüber zwei Geschosse mit  Verwaltungsnutzungen. Die eindeut ige Wegeführung der

unterschiedl ichen Nutzer (Besucher,  Gefangener,  Bedienstete) schl ießt unkontrol l ierte

Kontaktaufnahme kategorisch aus.

Haus G — Sporthal le

Die Sporthal le,  die direkt an das Haus F angeschlossen ist  wird aus der Anstal t  heraus auf

direkten Weg von der Magistrale über einen befest igten Weg zwischen Haus F und Hafthaus

A erschlossen. Zusätzl ich wird eine direkte Anbindung der Sporthal le über einen Gang auf

Ebene —1 an die Magistrale/Bediensteteneingang angeboten. So können externe Sport ler

die Hal le nutzen ohne unnöt ig t ief  in die Anstal t  zu gelangen. Um eine mögl ichst gute

Übersicht l ichkei t  zu gewährleisten, werden die Haupt- und Nebenräume auf einer Ebene

angeordnet.

Auf der Ebene E1 befindet sich ausschl ießl ich der Kondit ions- und Fitnessraum, der zentral

von der Sporthal le über ein separates Treppenhaus erschlossen wird.

Nördl ich der Sporthal le entwickeln sich verschiedenen Frei f lächen, wie ein Großspiel feld für

Fußbal l  sowie Kleinspiel fe lder für andere Mannschaftssportarten und eine 100 Meter

Laufbahn.

Haus H /  I  — Werkhalle und Wohnen Offener Vollzug

Südl ich der Zufahrt  zur  JVA Bremervörde l iegen das Freigängerhaus und die Werkhal le des

offenen Vol lzugs — der Vorplatz der  Ansta l t  wi rd durch d ieses Ensemble k lar  def in ier t  und

begrenzt .  Der gesamte Bereich des offenen Vol lzuges is t  durch e inen Ordnungszaun

zusammengefasst .

Der Zugang /  Anl ieferung erfolgt  von Norden her und kann von der Außenpforte der JVA

eingesehen werden.

D ie zwei Wohngruppen werden ökonomisch über 2 Geschosse mi t der g le ichen

Gruppenstärke aufgetei l t .  Die Dienstzimmer VAL und AVD können jewei ls das gesamte

Stockwerk überbl icken.

Eine Überdachung zwischen dem Gebäude des offenen Vol lzuges und der Werkhal le s ichert

den trockenen Zugang zum Werkbereich.

Der Zu- und Abl ieferverkehr erfolgt von Westen her und stört  somit den al l tägl ichen

Verkehrsbetr ieb des Vorplatzes nicht.  Über den Anl ieferbereich und die anschl ießende

Schleuse werden die Waren an- und ausgel iefert .

Zwischen der Grundsteinlegung und der Inbe-
triebnahme vergingen weniger als zwei Jahre. 
Entstanden sind zwei viergeschossige Hafthäu-
ser mit 300 Haftplätzen, die für Vollstreckungen 
aus 15 umliegenden Amtsgerichtsbezirken zur 
Verfügung stehen. Die V-förmigen Baukörper 
erlauben von der Spitze aus uneingeschränk-
te Sicht in die Schließgänge, die in den Ober-
geschossen untergebracht sind. Das Erdge-
schoss ist mit allgemeinen Funktionen z.B. für 
die medizinische Versorgung belegt. 

Ebenfalls zur JVA gehören Verwaltungsgebäu-
de, Werkbetriebe und Sportflächen. Eine An-
staltsmauer schirmt den Bereich des geschlos-
senen Vollzugs ab. Außerhalb der Mauer sind 
Wohn- und Werkstattbereiche für den offenen 
Vollzug eingerichtet.

Abb. 8 Neubaubebauung JVA
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Teilbereich Stadtumbaugebiet 

Der städtebauliche Rahmenplan
Der Rahmenplan dient der Konkretisierung der 
städtebaulichen Entwicklungsrichtung für den 
südlichen Teilbereich der ehemaligen Vörde 
Kaserne. Entstehen soll ein gestalterisch und 
ökologisch hochwertiger Gewerbepark, der 
seiner Rolle als Stadteingang mit einem posi-
tiven Erscheinungsbild gerecht wird. Der Rah-
menplanung und dem daraus entwickelten Ge-
staltungskonzept liegen die folgenden Leitziele 
zugrunde: 

Leitziele der Rahmenplanung

• Städtebauliche Neuordnung durch Wieder-
nutzung von Brachflächen im Sinne einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung

• Stabilisierung von Stadtbereichen durch 
Rückbau und Entwicklung 

• Aktivierung von Flächen, d.h. Nutzung der 
Flächenpotenziale von Brachflächen vorran-
gig vor Neuausweisungen

• Abriss verfallener Bausubstanz 

• Stärkung der Stadt Bremervörde als Wirt-
schaftsstandort und Impulsgeber für die um-
liegende Region

• Verknüpfung von Stadtbereichen, Beseiti-
gung von Barrierewirkungen

• Gestaltung von öffentlichen Freiräumen, 
Entsiegelung von Flächen

• Verbesserung der sozialen Infrastruktur

Basierend auf den Leitzielen wurden konkre-
te Vorgaben für die Bereich Erschließung, 
Nutzungen, Freiflächen und Städtebau erar-
beitet und Gestaltungsleitlinien formuliert. Der 
städtebauliche Rahmenplan dient dabei als 
informelles Planungsinstrument ohne Rechts-
wirkungen, um Entwicklungspotentiale und  
–perspektiven darzustellen. Zumeist, so auch 
im Bereich der ehemaligen Vörde Kaserne, 
dient die beschlossene Rahmenplanung dann 
als Grundlage für einen Bebauungsplan, wel-
cher rechtsverbindliche Vorgaben zur Gebiets-
entwicklung festlegt. 

Nutzungen 
Für den Gewerbepark ist die Ansiedlung groß-
flächiger gewerblicher Nutzungen ebenso vor-
gesehen wie von Dienstleistungsbetrieben. 
Eine Clusterbildung von Betrieben aus ver-
wandten oder komplementären Bereichen ist 
dabei wünschenswert. Die Ansiedlung von Ein-
zelhandelsbetrieben mit innenstadtrelevantem 
Sortiment wird planungsrechtlich ausgeschlos-
sen. 

Das zunächst entwickelte Nutzungskonzept 
sah neben der Ansiedlung von Gewerbebe-
trieben auch Raum für Gemeinbedarfsein-
richtungen vor. Da für letzteres kein Bedarf 
nachgewiesen werden konnte, wurde diese  
Nutzungsausrichtung verworfen. 



Seite 11

Erschließung und Freiflächen
Die Erschließung des Gewerbeparks erfolgt 
von Osten über die Gutenbergstraße. Die Stra-
ße im Gebiet verläuft dann parallel zur Weser-
münder Straße und endet in einer großzügigen 
Wendeanlage. Nicht mehr nutzbare Erschlie-
ßungsflächen der ehemaligen Kaserne werden 
zurückgebaut, sodass ein hochwertiger Stra-
ßenraum entstehen kann. Die Straßenzüge 
entwickeln sich durch Baumpflanzungen zu  
Alleen, ohne Sichtbezüge zu sehr einzuschrän-
ken. Zwischen Gewerbepark und Wesermün-
der Straße verbleibt ein grünes Band.

Bei der Planung der Erschließung soll eine 
funktionsgerechte Nutzbarkeit für alle Ver-
kehrsteilnehmer mit einer ansprechenden Ge-
staltung verbunden werden. LKW-Verkehr soll 
ebenso Platz finden wie Radfahrer und Fuß-
gänger. Ein Parkstreifen begleitet die Straße 
auf der nördlichen Seite. 

Abb. 9 Skizze Querschnitt der neuen Erschließung

Für die privaten Flächen ist die Schaffung 
von begrünten Vorzonen vorgesehen, die von 
Stellplätzen, Garagen und Einfriedungen frei-
zuhalten sind. Weitere Stellplätze sollen auf 
den rückwärtigen Teilen der Grundstücke un-
tergebracht werden, um die Entwicklung eines 
parkartigen Gesamteindrucks auf der Straßen-
seite zu unterstützen. Grundsätzlich sollen die 
privaten Freiräume ebenfalls eine hohe Quali-
tät aufweisen und sich miteinander vernetzten 
lassen.
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Abb. 10 Rahmenplan Vörde-Kaserne
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Städtebau und Gestaltung
Die Vorgabe von Gestaltungsprinzipien für die 
Neubauten im Gewerbepark soll die Schaffung 
einer städtebaulichen Einheit unterstützen. Die 
gestalterische Zielstellung ist die Entwicklung 
eines positiven Erscheinungsbildes bei gleich-
zeitiger Berücksichtigung von Nachhaltigkeits- 
und Ökologieaspekten. Die jeweiligen Bedürf-
nisse der sich ansiedelnden Unternehmen 
sollen dabei möglichst wenig eingeschränkt 
werden. 

Zur Entwicklung eines hochwertigen Gewer-
beparks mit städtebaulicher Geschlossenheit 
sind für die Grundstücke drei Zonen vorgese-
hen: die Vorgartenzone mit Zufahrt und attrak-
tiver Freiraumgestaltung, ein repräsentativer 
Kopfbau z.B. mit Büro- oder Verwaltungsnut-
zung als Raumkante sowie rückwärtig ange-
siedelte Produktions- und Lagerbereiche. Es 

ist ein Parzellierungsraster von 25 m Breite pro 
Grundstück vorgesehen, wodurch sich ein re-
gelmäßiger Bebauungsrhythmus ergeben soll. 

Der Gestaltungsschwerpunkt der Gebäude 
liegt auf der südlichen Seite in Richtung der 
Wesermünder Straße. Ansprechende Fassa-
den mit zurückhaltenden Farbkombinationen, 
vertikale Gliederungen bei langgestreckten 
Gebäuden und flache Dachneigungen, nach 
Möglichkeit begrünt, werden empfohlen. Das 
Anbringen von Werbeanlagen soll die Architek-
tur der Gebäude unterstreichen und nicht zu 
stark in den Vordergrund rücken. Sie werden 
daher planungsrechtlich auf die Fassadenflä-
chen unterhalb der Traufe beschränkt. Zielstel-
lung ist, die individuelle Wahrnehmung der an-
gesiedelten Betriebe und die Schaffung einer 
städtebaulichen Einheit zu harmonisieren. 

Abb. 11 Gestaltungsprinzipien
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Bebauungsplan Nr. 115
Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes  
Nr.  115 „Gewerbepark Voßberg West“ wurden  
Empfehlungen aus dem Rahmenplan in kon-
krete Vorgaben überführt. Die Ausweisung 
erfolgte als Gewerbegebiet unter Ausschluss 
von Einzelhandelsbetrieben mit zentren- und 
nahversorgungsrelevanten Nutzungen. Kleine-
re Verkaufsstellen in unmittelbarer Verbindung 
mit der Produktionsstätte sind möglich. 

Der Bebauungsplan erlaubt die Errichtung von 
zwei Vollgeschossen plus Staffelgeschoss, um 
die städtebaulich gewünschten Kopfbauten zu 
ermöglichen. Die maximale Gebäudehöhe von 
12 m orientiert sich an umliegenden Arealen. 
Aufgrund der Lage am Stadtrand soll durch die 
Beschränkung der Gebäudehöhe zudem ei-
ner zu starken Beeinträchtigung des Orts- und 
Landschaftsbildes vorgebeugt werden. 

Ebenfalls typisch für die Umgebung ist die Bau-
weise mit seitlichem Grenzabstand. Die zuge-
hörigen Vorgaben ermöglichen ausreichend 
Gestaltungsspielraum bei der Positionierung 
der Gebäude. 

Abb. 12 Bebauungsplan 115
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Stadtumbaumaßnahmen
Das Städtebauförderprogramm Stadtumbau 
West ermöglicht die Ko-Finanzierung von Maß-
nahmen, die zur Vorbereitung, Durchführung 
und Abwicklung städtebaulicher Gesamtmaß-
nahmen dienen. Bezogen auf die südlichen 
Teilflächen der ehemaligen Vörde Kaserne be-
deutet dies, dass bis zu zwei Drittel der Ausga-
ben für Planungsleistungen, Öffentlichkeitsar-
beit, Freilegung von Flächen und die Anlegung 
der Erschließungsstraße mit Geldern des Lan-
des Niedersachsen und des Bundes finanziert 
werden konnten. 

Das Maßnahmenkonzept für die Vörde Ka-
serne umfasste fünf Blöcke (M1 – M5), die im 
Rahmenplan wie folgt formuliert wurden: 

M1 Abriss nicht mehr genutzter Gebäude-
substanz auf dem ehemaligen Kasernenge-
lände, Herrichtung der Flächen für Nachnut-
zungen 

Durch den Abbruch der Gebäude entstehen 
hochwertige Arrondierungsflächen am Stadt-
rand Bremervördes, die für die Ansiedlung ei-
nes innovativen, gestalterisch hochwertigen 
und ökologisch orientierten Gewerbeparks zur 
Verfügung stehen. 

M2 Rückbau großflächig versiegelter Frei-
flächen 

Der Rückbau der großflächig versiegelten 
Freiflächen schafft die Voraussetzung für eine 
Neuorganisation der Erschließung und ge-
werblichen Bebauung. Durch die mögliche 
Durchgrünung der Freiflächen erfährt der Be-
reich eine zusätzliche städtebauliche Aufwer-
tung, wodurch sich insbesondere die Entwick-
lungs- und Vermarktungsfähigkeit für das Areal 
erhöht.  

M3 Neubau einer Erschließungsstraße 

Unter Berücksichtigung der bestehenden Stra-
ßenabschnitte (ehemalige Kasernennutzung) 
und der Anschlussmöglichkeiten an das vor-
handene Straßennetz wird die neue Erschlie-
ßungsstraße des Gewerbeparks gebaut. 

M4 Anlage von Grünflächen und Anlagen 
zur Regenrückhaltung 

Der Grünstreifen entlang der Wesermünder 
Straße wird erhalten und aufgewertet. Entlang 
der Grenze zur JVA wird ein Grünstreifen an-
gelegt, in den die Rückhaltung des im Gebiet 
anfallenden Regenwassers integriert wird. 

M5 Öffentlichkeitsarbeit 

Wesentliche Aufgabe im Sinne eines integrier-
ten, nachhaltigen Konzeptes ist eine regelmä-
ßige Information und Beteiligung der Bürger. 
Dazu gehört neben Veröffentlichungen von 
Informationen auch eine aktive Pressearbeit. 
Darüber hinaus ist eine zielgerichtete Vermark-
tung der Flächen für den Erfolg der Planung 
maßgeblich. 

Kosten- und Finanzierungsübersicht
Vorbereitung               56.900 €
Rahmenplan Vörde Kaserne 

Bebauungsplan Nr. 115

Voruntersuchung Feldwebelwohnhäuser

Bodenuntersuchungen

Öffentlichkeitsarbeit            25.300 €
Broschüre

Bauschilder

Ordnungsmaßnahmen      1.765.500 €
Abbruch der Gebäude

Herstellung der Erschließung

Abwicklung           95.300 € 
Ausgaben gesamt     1.943.000 €

Einnahmen            776.000 €
Städtebauförderungsmittel     1.167.000 €
Einnahmen gesamt     1.943.000 €

Abb. 13 Aufteilung der Ausgaben
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Abb. 15 Neue Erschließung

Abb. 14 Zeitlicher Ablauf der Maßnahmen

Rückbaukonzept

Rahmenplan Bebauungsplan

 2009   2010  2011  2012  2013  2014  

Programmaufnahme

Rückbau Gebäude
Freilegung Flächen

Bau ErschließungErschließungsplanung

Altlastenuntersuchung

Vermarktung
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Ausblick 
Die Abschlussdokumentation zeigt die Schrit-
te vom Leerfall der Kaserne, über planerische 
Konzeptionierung bis hin zur Beräumung und 
Erschließung der Flächen als Vorbereitung für 
die Ansiedlung von Gewerbe. Der Nordwesten 
Bremervördes hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten zu einem wichtigen Gewerbe-
standort im Stadtgefüge entwickelt und deshalb 
bot sich das inmitten dieser Gewerbeflächen 
liegende ehemalige Kasernenareal schon fast 
zwangsläufig für eine entsprechende Weiter-
entwicklung an.

Hier soll an exponierter Stelle des westlichen 
Stadtgebietes ein gestalterisch und ökologisch 
hochwertiger Gewerbepark mit Vorgärten und 
Straßenbegrünung entstehen, der sich einheit-
lich und auf ganzer Länge entlang der Weser-
münder Straße präsentiert. Die neue Erschlie-
ßungsstraße trägt den Namen des früheren 
Bürgermeisters Wilhelm Reitmann.

Die Gewerbegrundstücke werden zum Preis 
von 25 Euro pro Quadratmeter zum Verkauf 
angeboten. Die Vermarktung hat bereits be-
gonnen. Unter dem Namen „Die Business-Lo-
ge Bremervörde“ wurden und werden die zum 
Verkauf stehenden Grundstücke im Stadtum-
baugebiet „Vörde Kaserne“ beworben. 

Auf Grund der exponierten Lage an der B 71/74 
wird der Gewerbepark das Bremervörder Stadt-
bild künftig prägen und ein Beispiel für einen 
gelungenen Stadtumbau sein. Mit der Entwick-
lung des Stadtumbaugebietes sowie der Ende 
2013 eingeweihten nördlichen Ortsumgehung, 
die zu einer besseren Verkehrsanbindung der 
gewerblichen Bauflächen geführt hat, leistet 
die Stadt einen wesentlichen Beitrag zur Stär-
kung des Wirtschaftsstandortes Bremervörde. 

Mit Blick auf die im Januar 2013 eröffnete JVA 
und die Umsiedlung der Firma Schröder KG 
auf das Kasernengelände kann mit der Schaf-
fung des Gewerbeparks von einer erfolgrei-
chen Kasernenkonversion gesprochen wer-
den. Innerhalb von elf Jahren nach Schließung 
der Kaserne sind auf dem gesamten Areal die  

Grundsteine für Nachfolgenutzungen gelegt 
worden. Diese Entwicklung als eine Bremer-
vörder Erfolgsgeschichte zu bezeichnen, ist 
sicher gerechtfertigt.

Kurt Koopmann

Fachbereichsleiter 

Stadtentwicklung 
und Wirtschafts-
förderung

www.vossbergwest.de

Die Business-Loge Bremervörde.

Abb. 16 Vermarktungsbroschüre
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